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HAMBURGISCHES
GESETZ- UND

VERORDNUNGSBLATT
TEIL I

HmbGVBl. Nr. 2 FREITAG, DEN 27. JANUAR 2006

Tag I n h a l t Seite

§ 1

(1) Der Bebauungsplan Langenhorn 67 für den Geltungs-
bereich zwischen Landesgrenze, Langenhorner Chaussee und
Bahn-Trasse (Bezirk Hamburg-Nord, Ortsteil 432) wird fest-
gestellt.

Das Plangebiet wird wie folgt begrenzt: 

Landesgrenze – über die Flurstücke 2460 (Tarpenbek),
10291 und 9626, Ostgrenze des Flurstücks 9626, über die
Flurstücke 10291, 1296, 1140 und 10097 (Langenhorner
Chaussee) der Gemarkung Langenhorn – Bahnanlagen.

(2) Das maßgebliche Stück des Bebauungsplans und die
ihm beigegebene Begründung werden beim Staatsarchiv zu
kostenfreier Einsicht für jedermann niedergelegt. 

(3) Es wird auf Folgendes hingewiesen: 

1. Ein Abdruck des Plans und die Begründung können beim
örtlich zuständigen Bezirksamt während der Dienststunden
kostenfrei eingesehen werden. Soweit zusätzliche Abdrucke
beim Bezirksamt vorhanden sind, können sie gegen Kosten-
erstattung erworben werden. 
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Angaben unter dem Vorschriftentitel beziehen sich auf die Gliederungsnummern in der Sammlung der Gesetze und Verordnungen der Freien und Hansestadt Hamburg.

Verordnung
über den Bebauungsplan Langenhorn 67

Vom 11. Januar 2006

Auf Grund von § 10 und § 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1
des Baugesetzbuchs in der Fassung vom 23. September 2004
(BGBl. I S. 2415), zuletzt geändert am 21. Juni 2005 (BGBl. I
S. 1818, 1824), in Verbindung mit § 3 Absätze 1 und 3 sowie § 5
Absatz 1 des Bauleitplanfeststellungsgesetzes in der Fassung
vom 30. November 1999 (HmbGVBl. S. 271), zuletzt geändert
am 14. Dezember 2005 (HmbGVBl. S. 525), § 81 Absatz 1
Nummer 2 der Hamburgischen Bauordnung vom 14. Dezem-
ber 2005 (HmbGVBl. S. 525, 563), § 6 Absätze 4 und 5 des
Hamburgischen Naturschutzgesetzes in der Fassung vom
7. August 2001 (HmbGVBl. S. 281), zuletzt geändert am
20. April 2005 (HmbGVBl. S. 146), sowie § 1 Absatz 2, § 2
Satz 1 Nummer 2, § 3 Absatz 2 und § 4 der Weiterübertra-
gungsverordnung-Bau vom 28. Juni 2000 (HmbGVBl. S. 134),
geändert am 1. Februar 2005 (HmbGVBl. S. 21), wird ver-
ordnet:
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2. Wenn die in den §§ 39 bis 42 des Baugesetzbuchs bezeich-
neten Vermögensnachteile eingetreten sind, kann ein
Entschädigungsberechtigter Entschädigung verlangen. Er
kann die Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbeiführen,
dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem
Entschädigungspflichtigen beantragt. Ein Entschädigungs-
anspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren
nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in Satz 1
bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind, die
Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird. 

3. Unbeachtlich sind 

a) eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 bis 3 des
Baugesetzbuchs beachtliche Verletzung der dort
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,

b) eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 des
Baugesetzbuchs beachtliche Verletzung der Vorschriften
über das Verhältnis des Bebauungsplans und des
Flächennutzungsplans und 

c) nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beacht-
liche Mängel des Abwägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb von zwei Jahren seit dem In-Kraft-
Treten des Bebauungsplans schriftlich gegenüber dem
örtlich zuständigen Bezirksamt unter Darlegung des die
Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht
worden sind.

§ 2

Für die Ausführung des Bebauungsplans gelten nach-
stehende Vorschriften:

1. In dem nach § 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des Bau-
gesetzbuchs als „Erhaltungsbereich“ bezeichneten Gebiet
bedürfen zur Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des
Gebiets auf Grund seiner städtebaulichen Gestalt der
Rückbau, die Änderung, die Nutzungsänderung oder die
Errichtung baulicher Anlagen einer Genehmigung, und
zwar auch dann, wenn nach der Baufreistellungsverord-
nung vom 5. Januar 1988 (HmbGVBl. S. 1), zuletzt geän-
dert am 1. September 2005 (HmbGVBl. S. 377, 382), in der
jeweils geltenden Fassung eine Genehmigung nicht erfor-
derlich ist. Die Genehmigung zum Rückbau, zur Ände-
rung oder zur Nutzungsänderung darf nur versagt werden,
wenn die bauliche Anlage allein oder im Zusammenhang
mit anderen baulichen Anlagen das Ortsbild oder die
Stadtgestalt prägt oder sonst von städtebaulicher, insbe-
sondere geschichtlicher oder künstlerischer Bedeutung ist.
Die Genehmigung zur Errichtung der baulichen Anlage
darf nur versagt werden, wenn die städtebauliche Gestalt
des Gebiets durch die beabsichtigte bauliche Anlage beein-
trächtigt wird.

2. Im reinen Wohngebiet sind die Wohn- und Schlafräume,
im Kerngebiet die Aufenthaltsräume durch geeignete
Grundrissgestaltung den lärmabgewandten Gebäudeseiten
zuzuordnen. Soweit die Anordnung der in Satz 1 genann-
ten Räume an den lärmabgewandten Gebäudeseiten nicht
möglich ist, muss für diese Räume ein ausreichender
Lärmschutz durch bauliche Maßnahmen an Außentüren,
Fenstern, Außenwänden und Dächern der Gebäude
geschaffen werden.

3. Im reinen Wohngebiet und im Kerngebiet kann eine Über-
schreitung der Baugrenzen durch einzelne Gebäudeteile
wie Erker, Loggien und Balkone bis zu 1,5 m zugelassen

werden, sofern im Kerngebiet im Bereich der Straßenver-
kehrsfläche eine lichte Höhe von mindestens 2,5 m ein-
gehalten wird. 

4. Im reinen Wohngebiet und im Kerngebiet sind Stellplätze
nur in Tiefgaragen zulässig. Ausgenommen hiervon sind
die erforderlichen Stellplätze für das als Erhaltungsbereich
festgesetzte Gebäude im reinen Wohngebiet.

5. Für die Erschließung des reinen Wohngebiets können
noch weitere örtliche Verkehrsflächen erforderlich wer-
den. Ihre genaue Lage bestimmt sich nach der beabsichtig-
ten Bebauung. Sie werden gemäß § 125 Absatz 2 des Bau-
gesetzbuchs hergestellt. 

6. In den Kerngebieten sind Tankstellen im Zusammenhang
mit Parkhäusern und Großgaragen unzulässig. Ausnah-
men für sonstige Tankstellen nach § 7 Absatz 3 Num-
mer 1 der Baunutzungsverordnung in der Fassung vom
23. Januar 1990 (BGBl. I S. 133), zuletzt geändert am
22. April 1993 (BGBl. I S. 466, 479), werden ausgeschlos-
sen.

7. Für die zu erhaltenden Bäume und Sträucher sind bei
Abgang Ersatzpflanzungen so vorzunehmen, dass Charak-
ter und Umfang der Gehölzpflanzung erhalten bleiben.
Außerhalb von öffentlichen Straßenverkehrsflächen und
Flächen für wasserwirtschaftliche Maßnahmen sind
Geländeaufhöhungen und Abgrabungen im Kronen-
bereich zu erhaltender Bäume unzulässig.

8. Nicht überbaute Flächen auf Tiefgaragen sind mit einem
mindestens 50 cm starken durchwurzelbaren Substratauf-
bau zu versehen und zu begrünen.

9. Im reinen Wohngebiet sind 65 vom Hundert der Flach-
dächer mit einem mindestens 5 cm starken durchwurzel-
baren Substrataufbau herzustellen und extensiv zu begrü-
nen. 

10. Bauliche und technische Maßnahmen, die zu einer dauer-
haften Absenkung des vegetationsverfügbaren Grund-
wasserspiegels beziehungsweise zu Staunässe führen, sind
unzulässig. 

11. Für festgesetzte Baum- und Strauchpflanzungen sind ein-
heimische standortgerechte Laubgehölze zu verwenden.
Großkronige Bäume müssen einen Stammumfang von
mindestens 18 cm, kleinkronige Bäume einen Stammum-
fang von mindestens 14 cm, jeweils in 1 m Höhe über dem
Erdboden gemessen, aufweisen. Im Kronenbereich dieser
Bäume ist eine offene Vegetationsfläche von mindestens
12 m² anzulegen und zu begrünen. 

12. Auf den privaten Grundstücksflächen sind die Fahr- und
Gehwege sowie Stellplätze in wasser- und luftdurchläs-
sigem Aufbau herzustellen.

13. Die mit „ “ bezeichnete Fläche zum Schutz, zur Pflege
und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft
ist als Feuchtgehölz mit Lichtungen und offenen Rand-
bereichen zu erhalten und zu entwickeln. Eine standort-
gerechte Gehölzentwicklung ist zu fördern, Teilflächen
sind durch Mahd und Entkusseln zu offenen Biotopen zu
entwickeln. Die Böschung der Tarpenbek ist in diesem
Bereich abzuflachen und naturnah herzurichten; an tief
liegenden Stellen sind zwei Überflutungsmulden herzu-
stellen.

§ 3

Für das Plangebiet werden die bisher bestehenden Bebau-
ungspläne aufgehoben. 

FG

Hamburg, den 11. Januar 2006.

Das Bezirksamt Hamburg-Nord
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Verordnung
über den Bebauungsplan Rahlstedt 115

Vom 24. Januar 2006

Auf Grund von § 10 und § 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1
des Baugesetzbuchs in der Fassung vom 23. September 2004
(BGBl. I S. 2415), zuletzt geändert am 21. Juni 2005 (BGBl. I
S. 1818, 1824), in Verbindung mit § 3 Absatz 1 und § 5 Absatz 1
des Bauleitplanfeststellungsgesetzes in der Fassung vom
30. November 1999 (HmbGVBl. S. 271), zuletzt geändert am
14. Dezember 2005 (HmbGVBl. S. 525), § 81 Absatz 1 Num-
mer 2 der Hamburgischen Bauordnung vom 14. Dezember
2005 (HmbGVBl. S. 525, 563) sowie § 6 Absätze 4 und 5 und
§§ 15 und 17 des Hamburgischen Naturschutzgesetzes in der
Fassung vom 7. August 2001 (HmbGVBl. S. 281), zuletzt geän-
dert am 20. April 2005 (HmbGVBl. S. 146), wird verordnet:

§ 1

(1) Der Bebauungsplan Rahlstedt 115 für den Geltungsbe-
reich südlich Stapelfelder Straße zwischen Rahlstedter Straße
im Westen und Prehnsweg im Osten sowie nördlich des Wald-
gebietes an der Straße Wehlbrook (Bezirk Wandsbek, Ortsteil
526) wird festgestellt.

(2) Das Gebiet wird wie folgt begrenzt:

Rahlstedter Straße – Stapelfelder Straße – Ostgrenze des Flur-
stücks 262, Nord- und Ostgrenzen der Flurstücke 1294 und
1295, Südgrenzen der Flurstücke 253 und 252, Ost-, Südwest-
und Südgrenze des Flurstücks 251 (Klettenstieg), über die
Flurstücke 251 (Klettenstieg) und 646, Westgrenzen der Flur-
stücke 664 und 272, Nordgrenze des Flurstücks 664 der
Gemarkung Neu-Rahlstedt.

(3) Das maßgebliche Stück des Bebauungsplans und die
ihm beigegebene Begründung werden beim Staatsarchiv zu
kostenfreier Einsicht für jedermann niedergelegt.

(4) Es wird auf Folgendes hingewiesen:

1. Ein Abdruck des Plans und die Begründung können beim
örtlich zuständigen Bezirksamt während der Dienststunden
kostenfrei eingesehen werden. Soweit zusätzliche Abdrucke
beim Bezirksamt vorhanden sind, können sie gegen Kosten-
erstattung erworben werden.

2. Wenn die in den §§ 39 bis 42 des Baugesetzbuchs bezeich-
neten Vermögensnachteile eingetreten sind, kann ein
Entschädigungsberechtigter Entschädigung verlangen. Er
kann die Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbeiführen,
dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem
Entschädigungspflichtigen beantragt. Ein Entschädigungs-
anspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren
nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in Satz 1
bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind, die
Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird.

3. Unbeachtlich sind

a) eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 bis 3 des
Baugesetzbuchs beachtliche Verletzung der dort
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,

b) eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 des Bau-
gesetzbuchs beachtliche Verletzung der Vorschriften
über das Verhältnis des Bebauungsplans und des
Flächennutzungsplans und

c) nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beacht-
liche Mängel des Abwägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb von zwei Jahren seit dem In-Kraft-
Treten des Bebauungsplans schriftlich gegenüber dem
örtlich zuständigen Bezirksamt unter Darlegung des die
Verletzung begründenden Sachverhaltes geltend gemacht
worden sind.

§ 2

Für die Ausführung des Bebauungsplans gelten nach-
stehende Vorschriften:

1. In dem nach § 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des Bauge-
setzbuchs als „Erhaltungsbereich“ bezeichneten Gebiet
bedürfen zur Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des
Gebiets auf Grund seiner städtebaulichen Gestalt der
Rückbau, die Änderung oder die Nutzungsänderung bau-
licher Anlagen der Genehmigung, und zwar auch dann,
wenn nach den bauordnungsrechtlichen Vorschriften eine
Genehmigung nicht erforderlich ist. Die Genehmigung
zum Rückbau, zur Änderung oder zur Nutzungsänderung
darf nur versagt werden, wenn die bauliche Anlage allein
oder im Zusammenhang mit anderen baulichen Anlagen
das Ortsbild, die Stadtgestalt oder das Landschaftsbild
prägt oder sonst von städtebaulicher, insbesondere
geschichtlicher oder künstlerischer Bedeutung ist. Die
Genehmigung zur Errichtung der baulichen Anlage darf
nur versagt werden, wenn die städtebauliche Gestalt des
Gebiets durch die beabsichtigte bauliche Anlage beein-
trächtigt wird.

2. Im reinen und in den allgemeinen Wohngebieten entlang
der Stapelfelder Straße sind in einer Tiefe von 60 m,
gemessen von der Straßenbegrenzungslinie, durch geeig-
nete Grundrissgestaltung die Wohn- und Schlafräume den
lärmabgewandten Gebäudeseiten zuzuordnen. Soweit die
Anordnung von Wohn- und Schlafräumen an den lärm-
abgewandten Gebäudeseiten nicht möglich ist, muss für
diese Räume ein ausreichender Lärmschutz durch bauli-
che Maßnahmen an Außentüren, Fenstern, Außenwänden
und Dächern der Gebäude geschaffen werden.

3. Im reinen Wohngebiet sind zusammengehörige Gebäude-
gruppen jeweils unter der Verwendung einheitlicher Mate-
rialien und Farben für Außenwände und Dachdeckung
sowie in einer einheitlichen Dachform und Dachneigung
zu errichten. Kellerersatzräume und Schuppen sind in
einer einheitlichen auf die Wohngebäude abgestimmten
Form- und Farbgebung auszuführen.

4. Im Erhaltungsbereich sind Drempel auf maximal 60 cm
begrenzt. Die Oberkante des Erdgeschossfußbodens darf
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nicht höher als 80 cm über dem öffentlichen Gehweg
liegen.

5. Auf der Gemeinbedarfsfläche mit der Zweckbestimmung
„Kinderbauernhof“ sind die Freigehege und die Ablage-
rung von Tiermist nur südlich und südöstlich des
Betriebsgebäudes anzuordnen.

6. Für festgesetzte Baum- und Strauchanpflanzungen sind
standortgerechte, einheimische Laubgehölze zu verwen-
den. Großkronige Bäume müssen einen Stammumfang
von mindestens 18 cm, kleinkronige Bäume einen Stamm-
umfang von mindestens 14 cm, in 1 m Höhe über dem
Erdboden gemessen, aufweisen. Im Kronenbereich jedes
Baumes ist eine offene Vegetationsfläche von mindestens
12 m² anzulegen. Außerhalb von öffentlichen Straßen-
verkehrsflächen sind Geländeaufhöhungen oder Abgra-
bungen im Kronenbereich dieser Bäume unzulässig.

7. In den Baugebieten ist für je 150 m² der zu begrünenden
Grundstücksfläche mindestens ein kleinkroniger Baum
oder für je 300 m² der zu begrünenden Grundstücksfläche
mindestens ein großkroniger Baum zu pflanzen.

8. Auf den privaten Grundstücksflächen sind Geh- und
Fahrwege sowie ebenerdige Stellplätze in wasser- und
luftdurchlässigem Aufbau herzustellen.

9. Bauliche und technische Maßnahmen, die zu einer dauer-
haften Absenkung des vegetationsverfügbaren Grund-
wasserspiegels beziehungsweise zu Staunässe führen, sind
unzulässig.

10. Garagenwände und Pergolen auf Stellplätzen sind mit
Schling- oder Kletterpflanzen zu begrünen; je 2 m Wand-
länge ist mindestens eine Pflanze zu verwenden. Dächer
von Garagen und Carports sind mit einem mindestens
8 cm starken durchwurzelbaren Substrataufbau zu verse-
hen und extensiv zu begrünen.

11. Auf ebenerdigen Stellplatzanlagen ist für je vier Stellplätze
ein großkroniger Baum zu pflanzen.

12. In den Wohngebieten sind mindestens 15 vom Hundert
(v. H.) der nicht überbaubaren Grundstücksflächen mit
Bäumen und Sträuchern zu bepflanzen.

13. Für die zu erhaltenen Bäume an der Stapelfelder Straße
sind bei Abgang Ersatzpflanzungen so vorzunehmen, dass
der Charakter einer geschlossenen Baumreihe erhalten
bleibt.

14. Nicht überbaute Flächen auf Tiefgaragen sind mit einem
mindestens 50 cm starken durchwurzelbaren Substratauf-
bau zu versehen und zu begrünen.

15. Für Ausgleichsmaßnahmen wird dem reinen Wohngebiet
das außerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans
befindliche Flurstück 6383 (Stellau) der Gemarkung Alt-
Rahlstedt zugeordnet.

16. Auf den mit „(Z 1)“ bezeichneten Gemeinbedarfs- (Schule)
sowie Weideflächen ist die Herkules-Staude zu beseitigen.

§ 3

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans wird für die
Straßenverkehrsflächen, Wohngebiete und Gemeinbedarfs-
flächen sowie für die Grünfläche (Schutzwall) die Verordnung
zum Schutz von Landschaftsteilen in den Gemarkungen
Duvenstedt, Bergstedt, Lemsahl-Mellingstedt, Volksdorf und
Rahlstedt vom 19. Dezember 1950 (Sammlung des bereinigten
hamburgischen Landesrechts I 791-k), zuletzt geändert am
30. August 2005 (HmbGVBl. S. 373), aufgehoben.

§ 4

Die Verordnung über die Erhaltung baulicher Anlagen am
Rahlstedter Dorfplatz vom 8. Juli 1985 (HmbGVBl. S. 173)
wird aufgehoben.

§ 5

Für das Plangebiet werden die bisher bestehenden Bebau-
ungspläne aufgehoben.

Gegeben in der Versammlung des Senats,

Hamburg, den 24. Januar 2006.
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A r t i k e l  1

Vierzehntes Gesetz zur Änderung
des Hamburgischen Personalvertretungsgesetzes

Das Hamburgische Personalvertretungsgesetz in der Fas-
sung vom 16. Januar 1979 (HmbGVBl. S. 17), zuletzt geändert
am 28. Dezember 2004 (HmbGVBl. S. 517, 518), wird wie folgt
geändert:

1. In Abschnitt VII der Inhaltsübersicht erhalten die Ein-
träge zu den Nummern 1 und 3 folgende Fassung:

„1. Allgemeines .................................................... 76 – 78 a“ 

„3. Angelegenheiten, an denen der Personalrat zu beteili-
gen ist 

a) Soziale, personelle und sonstige Angelegenheiten
............................................................................. 86 – 89 

b) Prüfungen und Auswahlverfahren ........................... 90

c) Arbeitsschutz und Unfallverhütung .................... 91“.

2. § 4 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 wird die Textstelle „, Angestellten und
Arbeiter“ durch die Textstelle „und Arbeitnehmer“
ersetzt.

b) Absatz 3 erhält folgende Fassung:

„(3) Arbeitnehmer sind Angehörige des öffentlichen
Dienstes, die nach ihrem Arbeitsvertrag als Arbeitneh-
mer beschäftigt werden. Als Arbeitnehmer gelten
Angehörige des öffentlichen Dienstes, die sich in einer
beruflichen Ausbildung befinden.“

c) Absatz 4 wird aufgehoben.

d) Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 4.

3. In § 5 wird die Textstelle „, Angestellten und Arbeiter“
durch die Textstelle „und Arbeitnehmer“ ersetzt.

4. § 6 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 wird hinter der Nummer 8 folgende neue
Nummer 9 eingefügt:

„9. das Finanzgericht,“.
b) Die bisherigen Nummern 9 bis 12 werden Nummern 10

bis 13.

c) In Absatz 2 wird hinter der Absatzbezeichnung folgen-
der Satz eingefügt:

„Verwaltungseinheiten haben eine eigene Personalver-
waltung im Sinne des Absatzes 1 Nummer 1, wenn sie
Maßnahmen in personellen, sozialen, organisatorischen
und sonstigen innerdienstlichen Angelegenheiten
eigenverantwortlich treffen.“

5. In § 8 wird das Wort „Angestellten“ durch das Wort
„Arbeitnehmer“ ersetzt.

6. § 10 Absatz 4 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 1 wird das Wort „Angestellte“ durch das
Wort „Arbeitnehmer“ ersetzt.

b) Nummer 2 wird gestrichen.

c) Die bisherigen Nummern 3 und 4 werden Nummern 2
und 3.

7. In § 11 Absatz 1 Satz 2 wird die Bezeichnung „§ 10 Ab-
satz 5“ durch die Bezeichnung „§ 10 Absatz 4“ ersetzt.

8. § 15 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 wird das Wort „verschiedener“ durch das
Wort „beider“ ersetzt.

b) Absatz 4 wird aufgehoben.
c) Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 4 und sein Satz 2

wird gestrichen.

9. In § 16 Absatz 2 wird das Wort „Gruppen“ durch das Wort
„Gruppe“ ersetzt.

10. § 18 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Die Personalratswahlen finden alle vier Jahre, bei
den hamburgischen Hochschulen und den wissen-
schaftlichen Einrichtungen alle drei Jahre und in den
Fällen des § 10 Absatz 4 alle zwei Jahre jeweils in der
Zeit vom 1. März bis zum 31. Mai statt.“

b) Absatz 2 Nummer 1 erhält folgende Fassung:

„1. mit Ablauf der Hälfte der Amtszeit die Zahl der
regelmäßig beschäftigten Angehörige des öffent-
lichen Dienstes um die Hälfte, mindestens aber um
50 gestiegen oder gesunken ist,“.

11. In § 19 Absatz 7 wird das Wort „Gruppen“ durch das Wort
„Gruppe“ ersetzt.

12. In § 20 Absatz 1 wird das Wort „verschiedener“ durch das
Wort „beider“ ersetzt.

13. § 27 Absatz 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Die regelmäßige Amtszeit des Personalrats beträgt
vier Jahre, bei den hamburgischen Hochschulen und den
wissenschaftlichen Einrichtungen drei Jahre und in den
Fällen des § 10 Absatz 4 zwei Jahre.“

14. § 32 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 3 Sätze 2 und 3 erhalten folgende Fassung:

„Er bestimmt sodann die Vertretung des Vorsitzenden
durch seinen Stellvertreter. Sind im Personalrat beide
Gruppen vertreten, müssen der Vorsitzende und sein
Stellvertreter verschiedenen Gruppen angehören.“

Gesetz 
zur Änderung personalvertretungs- 
und richterrechtlicher Vorschriften

Vom 26. Januar 2006

Der Senat verkündet das nachstehende von der Bürgerschaft beschlossene Gesetz:
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b) Absatz 4 erhält folgende Fassung:
„(4) Besteht der Personalrat aus mehr als 13 Mit-
gliedern, wählt er nach der Bestimmung des Vorsitzen-
den und seines Stellvertreters zwei weitere Vorstands-
mitglieder.“

15. In § 33 Absatz 2 wird Satz 3 gestrichen.

16. § 39 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 wird das Wort „gemeinsame“ durch das
Wort „die“ ersetzt.

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung:
„(2) In Angelegenheiten, die nur eine im Personalrat
vertretene Gruppe betreffen, beschließen nach gemein-
samer Beratung im Personalrat nur die Vertreter dieser
Gruppe, wenn die Mehrheit von ihnen dies beantragt, es
sei denn, die Angelegenheit betrifft überwiegend
Jugendliche und Auszubildende.“

c) Absatz 3 wird aufgehoben.

17. In § 51 Absatz 1 wird folgender Satz angefügt:

„Darüber hinaus sind Teilversammlungen zulässig, wenn
Angelegenheiten behandelt werden sollen, die nur einen
Teil der Angehörigen des öffentlichen Dienstes betreffen.“

18. § 52 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 wird das Wort „Kalenderhalbjahr“ durch
das Wort „Kalenderjahr“ ersetzt.

b) In Absatz 2 wird folgender Satz angefügt:
„Satz 1 gilt entsprechend für Teilversammlungen nach 
§ 51 Absatz 1 Satz 3.“

19. In § 53 wird folgender Absatz 4 angefügt:

„(4) Auf Beschluss des Personalrats oder der Personalver-
sammlung können zu einzelnen Punkten sachkundige
Personen gehört werden.“

20. § 57 Absatz 1 Satz 1 erhält folgende Fassung:

„Die Mitglieder des Gesamtpersonalrats werden alle vier
Jahre, bei den hamburgischen Hochschulen und den
wissenschaftlichen Einrichtungen alle drei Jahre, jeweils
in der Zeit vom 1. März bis zum 31. Mai oder außerhalb
dieses regelmäßigen Wahlzeitraums entsprechend § 18
Absatz 2 von den Angehörigen des öffentlichen Dienstes
des Bereichs gewählt, für den der Gesamtpersonlalrat auf
Grund der Beschlüsse der Personalräte nach § 56 Absatz 1
zu bilden ist.“

21. § 58 Absatz 1 Satz 1 erhält folgende Fassung:

„Die regelmäßige Amtszeit des Gesamtpersonalrats
beträgt vier Jahre, bei den hamburgischen Hochschulen
und den wissenschaftlichen Einrichtungen drei Jahre.“

22. In § 75 Absatz 2 Satz 1 wird das Wort „Kalenderhalbjahr“
durch das Wort „Kalenderjahr“ ersetzt.

23. § 78 wird wie folgt geändert:

a) Nummer 1 erhält folgende Fassung:
„1. sich an Angelegenheiten im Sinne der §§ 86 und 87,

auch wenn sie nur einzelne Angehörige des öffent-
lichen Dienstes betreffen, in der jeweils bestimmten
Weise zu beteiligen, insbesondere gleichberechtigt
nach Maßgabe der §§ 79 bis 81 mitzubestimmen,“.

b) In Nummer 5 werden die Wörter „Angestellte und
Arbeiter“ durch das Wort „Arbeitnehmer“ ersetzt.

24. Hinter § 78 wird folgender § 78 a eingefügt:

„§ 78 a

Behandlung personenbezogener Unterlagen 

(1) Unterlagen mit personenbezogenen Daten, die anläss-
lich eines Mitbestimmungsverfahrens zur Verfügung ge-
stellt wurden, sind nach dessen Abschluss zurückzugeben.
Ihre Sammlung, fortlaufende aktenmäßige Auswertung
sowie die Speicherung der in ihnen enthaltenen Daten in
Dateien durch den Personalrat ist unzulässig.

(2) Unterlagen des Personalrats, die personenbezogene
Daten enthalten (zum Beispiel Niederschriften, Personal-
listen), sind vor unbefugter Einsichtnahme zu schützen,
aufzubewahren und spätestens nach Ablauf einer weiteren
Amtsperiode des Personalrates dem Staatsarchiv anzu-
bieten. Sie sind zu vernichten, wenn sie nicht vom Staats-
archiv übernommen werden. Die Dienststelle hat dem 
Personalrat geeignete Sicherungseinrichtungen zur Ver-
fügung zu stellen.“ 

25. § 79 erhält folgende Fassung:

„§ 79

Inhalt und Verfahren

(1) Eine der Mitbestimmung des Personalrats unterlie-
gende Maßnahme kann nur mit seiner Zustimmung
getroffen werden, soweit in diesem Gesetz nichts anderes
bestimmt ist.

(2) Der Personalrat kann seine Zustimmung für bestimmte
Einzelfälle oder Fallgruppen im Voraus erteilen.

(3) Die Dienststelle unterrichtet den Personalrat von der
beabsichtigten Maßnahme und beantragt seine Zustim-
mung; der Antrag ist zu begründen. Der Beschluss des 
Personalrats ist der Dienststelle innerhalb von zwei
Wochen nach dem Eingang des Antrags mitzuteilen und
bei Ablehnung der beabsichtigten Maßnahme zu begrün-
den. Die Dienststelle kann die Frist in dringenden Fällen
auf eine Woche abkürzen, in den Fällen des § 40 und des 
§ 72 auf drei Wochen verlängern. Die Zustimmung gilt als
erteilt, wenn der Personalrat sie nicht innerhalb der Frist
schriftlich unter Angabe von Gründen verweigert oder die
aufgeführten Gründe offenkundig keinen unmittelbaren
Bezug zur Mitbestimmung nach den §§ 86 und 87 haben.

(4) Beantragt der Personalrat eine der Mitbestimmung
unterliegende Maßnahme, hat er sie der Dienststelle vor-
zuschlagen und den Vorschlag zu begründen; der Antrag
ist auch in den Fällen des § 7 Absatz 2 an die Dienststelle
zu richten, bei der der Personalrat besteht. Die Dienststelle
gibt dem Personalrat innerhalb von zwei Wochen nach
dem Eingang des Antrags ihre Entscheidung bekannt oder
erteilt, falls eine Entscheidung innerhalb der Frist nicht
möglich ist, einen Zwischenbescheid. Bei Erteilung eines
Zwischenbescheids ist die Entscheidung unverzüglich,
spätestens aber innerhalb von drei Monaten nach dem
Ablauf der Frist des Satzes 2 zu treffen. Eine Ablehnung
der beantragten Maßnahme und ein Zwischenbescheid
sind zu begründen.“

26. § 80 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:
„(1) Kommt es über eine der Mitbestimmung unter-
liegende Maßnahme zwischen der Dienststelle und dem
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Personalrat zu keiner Einigung oder erklärt sich die
Dienststelle nicht innerhalb der Frist des § 79 Absatz 4
Satz 2 oder 3, kann innerhalb von zwei Wochen nach der
Feststellung der Nichteinigung oder dem Ablauf der
Frist schriftlich die Schlichtungsstelle angerufen werden.“ 

b) In Absatz 2 Satz 1 wird der Punkt am Ende durch fol-
gende Textstelle ersetzt:

„und soll innerhalb von zwei Wochen nach ihrer Anru-
fung tagen.“

27. § 81 erhält folgende Fassung:

„§ 81

Einigungsstelle

(1) Scheitert der Schlichtungsversuch oder wird nach § 80
Absatz 3 eine Schlichtungsstelle nicht gebildet, kann
innerhalb von zwei Wochen nach dem Scheitern des
Schlichtungsversuchs, der Feststellung der Nichteinigung
oder dem Ablauf der Frist des § 79 Absatz 4 Satz 2 oder 3
schriftlich unter Angabe von Gründen die Einigungsstelle
angerufen werden. Die Einigungsstelle kann auch ange-
rufen werden, wenn die Schlichtungsstelle nicht innerhalb
von zwei Wochen nach der Anrufung getagt hat.

(2) Die Einigungsstelle wird bei der obersten Dienst-
behörde, für die juristischen Personen des öffentlichen
Rechts, die Personalangelegenheiten nicht als staatliche
Auftragsangelegenheiten wahrnehmen, bei der durch
Gesetz, Rechtsverordnung oder Satzung bestimmten Stelle
gebildet. Sie besteht aus je drei von der in Satz 1 genannten
Stelle und dem Personalrat bestellten Beisitzern sowie
einem unparteiischen Vorsitzenden, auf den sich beide 
Seiten einigen. In Angelegenheiten, die nur eine im Per-
sonalrat vertretene Gruppe betreffen, kann der Personalrat
die Beisitzer nicht gegen den Willen der Mehrheit dieser
Gruppe bestellen. Kommt eine Einigung über den Vor-
sitzenden innerhalb von drei Wochen nach der Anrufung
der Einigungsstelle nicht zustande, bestellt ihn die oberste
Dienstbehörde nach der Reihenfolge auf einer zwischen
ihr und den Spitzenorganisationen der zuständigen Ge-
werkschaften und Berufsverbände vereinbarten Liste oder,
wenn eine Liste nicht besteht, der Präsident der Bürger-
schaft, bei der Bürgerschaft der Präsident des Hambur-
gischen Verfassungsgerichts. Bei den juristischen Perso-
nen des öffentlichen Rechts, die Personalangelegenheiten
nicht als staatliche Auftragsangelegenheiten wahrnehmen,
treten an die Stelle der obersten Dienstbehörde die Stelle
im Sinne von Satz 1 und an die Stelle der Spitzenorgani-
sationen der zuständigen Gewerkschaften und Berufs-
verbände der Personalrat. Der nach Satz 4 bestellte Vor-
sitzende darf nicht der Dienststelle angehören, die die
Maßnahme beabsichtigt oder deren Personalrat die 
Maßnahme beantragt hat.

(3) Der Vorsitzende beruft die Einigungsstelle innerhalb
von zwei Wochen nach seiner Bestellung zu einer Sitzung
ein. Die Sitzung ist nicht öffentlich. Der Dienststelle und
dem Personalrat ist Gelegenheit zur mündlichen Äuße-
rung zu geben, wenn sie sich nicht auf eine schriftliche
Äußerung verständigen. Die Dienststelle kann sich durch
einen Vertreter der Arbeitgebervereinigung, der sie ange-
hört, der Personalrat durch einen Beauftragten einer in
ihm vertretenen Gewerkschaft vertreten lassen. Auf Antrag
der Mehrheit der Mitglieder der Einigungsstelle können zu
einzelnen Punkten sachkundige Personen gehört werden.

(4) Die Einigungsstelle beschließt nach mündlicher Be-
ratung mit Mehrheit. Der Beschluss soll in der ersten 

Sitzung gefasst werden. Die Einigungsstelle kann den
Anträgen der Beteiligten auch teilweise entsprechen. Der
Beschluss muss sich im Rahmen der geltenden Rechts-
vorschriften halten. 

(5) Der Beschluss der Einigungsstelle ist schriftlich abzu-
fassen, zu begründen und vom Vorsitzenden zu unter-
zeichnen. Er ist den Beteiligten bekannt zu geben.

(6) In den Fällen des § 86 Absatz 1 ersetzt der Beschluss der
Einigungsstelle die Einigung, soweit nachstehend nichts
anderes bestimmt ist. Die oberste Dienstbehörde kann
Beschlüsse der Einigungsstelle, die wegen ihrer Aus-
wirkungen auf das Gemeinwesen die Regierungsverant-
wortung wesentlich berühren, innerhalb einer Woche nach
der Bekanntgabe dem Senat zur endgültigen Entscheidung
vorlegen. Dem Vorsitzenden der Einigungsstelle ist Ge-
legenheit zur Stellungnahme zu geben. Die Stellungnahme
ist dem Senat zur Kenntnis zu geben. Die endgültige Ent-
scheidung ist schriftlich abzufassen und zu begründen
sowie den Beteiligten bekannt zu geben. 

(7) In den Fällen des § 87 Absatz 1 beschließt die Eini-
gungsstelle, wenn sie sich nicht der Auffassung der ober-
sten Dienstbehörde anschließt, eine Empfehlung an den
Senat. Dieser entscheidet sodann endgültig. Im Übrigen
gilt Absatz 6 Satz 1 entsprechend. Absatz 6 Sätze 3 bis 5 
gilt entsprechend.

(8) In den Fällen der Absätze 6 und 7 tritt bei der Bürger-
schaft deren Präsident an die Stelle des Senats. Bei den
juristischen Personen des öffentlichen Rechts, die Per-
sonalangelegenheiten nicht als staatliche Auftragsange-
legenheiten wahrnehmen, treten in diesen Fällen die Stelle
im Sinne von Absatz 2 Satz 1 an die Stelle der obersten
Dienstbehörde und das durch Gesetz, Rechtsverordnung
oder Satzung bestimmte oberste Organ an die Stelle des
Senats. 

(9) Die Absätze 2 bis 5 gelten auch in den Fällen des § 45
Absatz 1 Satz 3, des § 48 Absatz 4 Satz 4 und Absatz 5 Satz
3, des § 49 Absatz 2 Satz 2, des § 58 Absatz 3 Satz 2, des § 73
Satz 3 und des § 74 Satz 3.“ 

28. § 84 erhält folgende Fassung:

„§ 84
Verfahren

Will die Dienststelle Verwaltungsanordnungen für Ange-
legenheiten im Sinne der §§ 86 und 87 erlassen, sind sie
dem Personalrat rechtzeitig mitzuteilen und mit ihm zu
beraten.“

29. Hinter § 85 wird die Textstelle „a) Soziale Angelegen-
heiten“ durch die Textstelle „a) Soziale, personelle und
sonstige Angelegenheiten“ ersetzt. 

30. § 86 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:
„(1) Der Personalrat hat, außer bei einer Regelung durch
Rechtsvorschriften oder einer allgemeinen Regelung
der obersten Dienstbehörde, in folgenden Angelegen-
heiten mitzubestimmen: 

1. Festsetzung von Beginn und Ende der Dienstzeit
und der Pausen, Anrechnung von Pausen und von
Dienstbereitschaften auf die Dienstzeit, Verteilung
von angeordneter Mehrarbeit oder angeordneten
Überstunden und von angeordneter Kurzarbeit auf
die Wochentage,
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2. Aufstellung des Urlaubsplans, wenn zwischen dem
Dienststellenleiter und den betroffenen Angehö-
rigen des öffentlichen Dienstes kein Einverständnis
erzielt wird, und Ablehnung von Anträgen auf
Erholungsurlaub,

3. Regelung der Ordnung in der Dienststelle und des
Verhaltens ihrer Angehörigen des öffentlichen
Dienstes,

4. Gestaltung der Arbeitsplätze,

5. Fragen der Lohngestaltung, insbesondere Aufstel-
lung von Entlohnungsgrundsätzen, Einführung
und Anwendung von neuen Entlohnungsmethoden
und deren Änderung sowie Festsetzung von
Akkord- und Prämiensätzen und vergleichbaren
leistungsbezogenen Entgelten einschließlich der
Geldfaktoren, 

6. Aufstellung von Grundsätzen für die Vergabe von
leistungsbezogenen Bezüge- und Entgeltbestand-
teilen,

7. Aufstellung von Grundsätzen für die Bewertung
anerkannter Vorschläge im Rahmen des betrieb-
lichen Vorschlagwesens, 

8. Festsetzung von Vergütungen für Nebentätigkeiten
von Angehörigen des öffentlichen Dienstes für die
Freie und Hansestadt Hamburg sowie ihrer Auf-
sicht unterstehende juristische Personen des öffent-
lichen Rechts, 

9. Ablehnung von Vorschüssen,

10. Gewährung von Unterstützungen und entsprechen-
den sozialen Zuwendungen,

11. Zuweisung von Wohnungen, über die die Dienst-
stelle verfügt, 

12. Zuweisung von Dienst- und Pachtland sowie Fest-
setzung der Nutzungsbedingungen, 

13. Errichtung, Verwaltung und Auflösung von Sozial-
einrichtungen ohne Rücksicht auf ihre Rechtsform, 

14. Aufstellung eines Sozialplans zum Ausgleich oder
zur Milderung wirtschaftlicher Nachteile, die Ange-
hörigen des öffentlichen Dienstes infolge einer Maß-
nahme nach § 87 Absatz 1 Nummer 30 entstehen, 

15. Maßnahmen zur Verhütung von Dienst- oder
Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und sonstigen
Gesundheitsschädigungen.“ 

b) Absatz 4 wird aufgehoben.

31. Hinter § 86 wird die Textstelle „b) Personelle Angelegen-
heiten“ gestrichen.

32. § 87 erhält folgende Fassung:

„§ 87

Eingeschränkte Mitbestimmung und sonstige Beteiligung

(1) Der Personalrat hat, außer bei einer Regelung durch
Rechtsvorschriften oder einer allgemeinen Regelung der
obersten Dienstbehörde, in folgenden Angelegenheiten
mitzubestimmen: 

1. Begründung des Beamtenverhältnisses, Umwandlung
des Beamtenverhältnisses in ein solches anderer Art
und erste Verleihung eines Amtes (Anstellung), 

2. Einstellung,

3. Übertragung eines anderen Amtes mit

a) anderem Endgrundgehalt und anderer Amts-
bezeichnung,

b) anderem Endgrundgehalt ohne Änderung der
Amtsbezeichnung, 

c) anderer Amtsbezeichnung beim Wechsel der
Laufbahngruppe, 

4. Eingruppierung und Einreihung,

5. Höhergruppierung und Übertragung einer höher zu
bewertenden Tätigkeit, 

6. Rückgruppierung und Übertragung einer niedriger zu
bewertenden Tätigkeit, 

7. Versetzung,

8. Abordnung für länger als insgesamt ein Jahr,

9. Zuweisung für länger als insgesamt ein Jahr,

10. Umsetzung zu einer anderen Dienststelle für länger als
insgesamt ein Jahr,

11. Umsetzung und Übertragung einer anderen Tätigkeit
oder eines anderen Aufgabenbereichs innerhalb der
Dienststelle 

a) für länger als insgesamt sechs Monate,

b) unter Wechsel des Dienstorts einschließlich seines
Einzugsgebiets, 

12. Ablehnung eines Antrags auf 

a) Teilzeitbeschäftigung nach § 76 a und Ermäßigung
der regelmäßigen Arbeitszeit nach § 89 des Ham-
burgischen Beamtengesetzes,

b) Urlaub nach § 89 oder § 95 a des Hamburgischen
Beamtengesetzes,

c) Teilzeitbeschäftigung nach § 15 b des Bundes-An-
gestelltentarifvertrages (BAT) oder des Mantel-
tarifvertrages für Arbeiter der Länder (MTArb)
sowie nach dem Tarifvertrag zur Regelung der
Altersteilzeit und

d) Urlaub nach § 50 Absatz 1 BAT oder § 55 Absatz 1
MTArb,

13. fristgemäße Entlassung eines Beamten auf Probe oder
auf Widerruf, wenn er die Entlassung nicht selbst
beantragt hat, 

14. ordentliche Kündigung durch die Dienststelle,

15. vorzeitige Versetzung in den Ruhestand und Herab-
setzung der Arbeitszeit nach § 47 a des Hamburgischen
Beamtengesetzes, wenn der Beamte sie nicht selbst
beantragt hat, und Ablehnung eines Antrags auf vor-
zeitige Versetzung in den Ruhestand,

16. Hinausschiebung des Eintritts in den Ruhestand
wegen Erreichens der Altersgrenze, 

17. Weiterbeschäftigung über die Altersgrenze hinaus,

18. Durchführung der Berufsbildung (Berufsausbildung,
berufliche Fort- und Weiterbildung sowie berufliche
Umschulung) mit Ausnahme der Gestaltung von
Lehrveranstaltungen und der Auswahl von Lehrper-
sonen, 

19. Auswahl von Angehörigen des öffentlichen Dienstes
für Maßnahmen der Berufsbildung im Sinne von
Nummer 18, 

20. Versagung und Widerruf der Genehmigung einer
Nebentätigkeit, 
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21. Anordnung, die die freie Wahl der Wohnung
beschränkt,

22. Erlass einer Disziplinarverfügung und Ausspruch
einer schriftlichen Missbilligung,

23. Bestimmung des Inhalts von Personalfragebogen,

24. Erlass von Beurteilungsrichtlinien,

25. Verzicht auf die Ausschreibung von Stellen, die besetzt
werden sollen,

26. Aufstellung von Grundsätzen für die personelle 
Auswahl in den Fällen der Nummern 1 bis 3, 5, 6, 7, 13
und 14,

27. Aufstellung von Grundsätzen für die Bewertung von
Dienstposten der Beamten,

28. Bestellung von Personal- und Vertrauensärzten,

29. Geltendmachung von Ersatzansprüchen,

30. Auflösung, Einschränkung, Erweiterung, Verlegung
und Zusammenlegung von Dienststellen oder wesent-
lichen Teilen von ihnen, 

31. Einführung grundlegend neuer Arbeitsmethoden,

32. Einführung und Anwendung von technischen Ein-
richtungen, wenn sie das Verhalten oder die Leistung
von Angehörigen des öffentlichen Dienstes über-
wachen sollen, 

33. Maßnahmen zur Hebung der Arbeitsleistung und zur
Erleichterung des Arbeitsablaufs.

(2) Absatz 1 Nummern 7 bis 11 gilt nicht für die Angehö-
rigen des Landesamts für Verfassungsschutz, Absatz 1
Nummer 11 nicht für die Angehörigen der Dienststelle
Polizei. Absatz 1 Nummern 11 und 15 gilt für die
Angehörigen des öffentlichen Dienstes nur auf ihren
Antrag; die Dienststelle hat den Angehörigen des öffent-
lichen Dienstes rechtzeitig vor Erlass der Maßnahme über
sein Antragsrecht zu informieren.

(3) Vor der fristlosen Entlassung eines Beamten, der außer-
ordentlichen Kündigung eines Arbeitnehmers und der
Beendigung des Arbeitsverhältnisses eines Arbeitnehmers
während der Probezeit ist der Personalrat anzuhören. Die
Dienststelle hat die beabsichtigte Maßnahme zu begrün-
den. Hat der Personalrat Bedenken, hat er sie der Dienst-
stelle unverzüglich, spätestens aber innerhalb von drei
Arbeitstagen schriftlich unter Angabe der Gründe mitzu-
teilen. Für die außerordentliche Kündigung eines nach
dem Tarifrecht unkündbaren Arbeitnehmers gilt Absatz 1
Nummer 14 entsprechend, wenn bei ordentlicher Künd-
barkeit lediglich eine ordentliche Kündigung gerecht-
fertigt wäre.

(4) Im Rahmen des Absatzes 1 Nummer 18 bestimmen für
die in § 10 Absatz 4 genannten Angehörigen des öffent-
lichen Dienstes nur die dort bezeichneten Personalräte
mit. 

(5) Bei der Bemessung des Personalbedarfs sowie der Auf-
stellung des Organisations- und des Stellenplans der
Dienststelle gibt die Dienststelle dem Personalrat unter
Vorlage von Entwürfen Gelegenheit zur Stellungnahme.
Ergibt sich keine Übereinstimmung, legt die Dienststelle
die Entwürfe mit der Stellungnahme des Personalrats dem
zuständigen Mitglied des Senats, bei der Bürgerschaft dem
Präsidenten der Bürgerschaft, beim Rechnungshof der
Freien und Hansestadt Hamburg dem Präsidenten des
Rechnungshofs und bei juristischen Personen des öffent-
lichen Rechts, die Personalangelegenheiten nicht als staat-
liche Auftragsangelegenheiten wahrnehmen, der durch

Gesetz, Rechtsverordnung oder Satzung bestimmten Stelle
im Sinne von § 81 Absatz 2 Satz 1 vor.

(6) Vorentwurfspläne und Entwurfspläne für Neu-, Um-
und Erweiterungsbauten der Dienststelle sowie für
Arbeits- und Aufenthaltsräume sind vor der Einreichung
bei der zuständigen Stelle mit dem Personalrat zu beraten.“ 

33. § 88 erhält folgende Fassung:

„§ 88

Ausnahmen

(1) § 87 Absatz 1 Nummern 1 bis 27 und Absatz 3 gilt für
die Angehörigen des öffentlichen Dienstes, die nach § 8 für
die Dienststelle handeln oder zu selbstständigen Entschei-
dungen in Angelegenheiten der Dienststelle im Sinne des
§ 87 Absatz 1 Nummern 1 bis 27 und Absatz 3 befugt sind,
nur auf ihren Antrag.

(2) § 87 Absatz 1 Nummern 1 bis 27 und Absatz 3 gilt nicht
für

1. die Beamtenstellen der Bundesbesoldungsordnung B
und der Landesbesoldungsordnung B sowie die jeweils
vergleichbaren Stellen der Staatsanwälte und Berufs-
richter sowie der Arbeitnehmer,

2. die Berufung von Professoren und Hochschuldozenten,

3. die Stelle des Rektors der Fachhochschule für Öffent-
liche Verwaltung,

4. die Stelle des Präsidenten der Hochschule für Finanzen
Hamburg,

5. Angehörige des öffentlichen Dienstes mit General-
vollmacht oder Prokura für selbstständige Betriebsein-
heiten juristischer Personen des öffentlichen Rechts, die
Personalangelegenheiten nicht als staatliche Auftrags-
angelegenheiten wahrnehmen.“

34. Hinter § 88 wird die Textstelle „c) Sonstige Angelegen-
heiten“ gestrichen. 

35. § 89 erhält folgende Fassung:

„§ 89

Versagungskatalog

(1) Der Personalrat kann in den Fällen des § 87 Absatz 1
Nummern 1 bis 27 und Absatz 3 Satz 4 seine Zustimmung
nur verweigern, wenn

1. die Maßnahme gegen eine Rechtsvorschrift oder eine
allgemeine Regelung der obersten Dienstbehörde ver-
stößt oder

2. die begründete Besorgnis besteht, dass durch die Maß-
nahme der betroffene oder andere Angehörige des
öffentlichen Dienstes benachteiligt werden, ohne dass
dies aus dienstlichen oder persönlichen Gründen
gerechtfertigt ist, oder

3. die begründete Besorgnis besteht, dass der Angehörige
des öffentlichen Dienstes oder der Bewerber den
Frieden in der Dienststelle durch unsoziales oder
gesetzwidriges Verhalten stören werde.

Die Zustimmung gilt als erteilt, wenn der Personalrat sie
unter Angabe von Gründen verweigert, die außerhalb des
Satzes 1 liegen.

(2) Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 ist hinsichtlich allgemeiner
Regelungen der obersten Dienstbehörde nicht anzu-
wenden auf
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1. den Personalrat bei der Bürgerschaftskanzlei, wenn das
Einvernehmen mit dem Präsidenten der Bürgerschaft
nach § 95 nicht hergestellt worden ist,

2. die Personalräte bei den juristischen Personen des
öffentlichen Rechts, die Personalangelegenheiten nicht
als staatliche Auftragsangelegenheiten wahrnehmen.“

36. Hinter § 89 wird die Unterabschnittsbezeichnung „d)“
durch die Unterabschnittsbezeichnung „b)“ ersetzt. 

37. In § 90 Absatz 3 wird hinter dem Wort „Professoren“ die
Textstelle „, Juniorprofessoren“ eingefügt.

38. Hinter § 90 wird die Unterabschnittsbezeichnung „e)“
durch die Unterabschnittsbezeichnung „c)“ ersetzt. 

39. § 91 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 3 wird die Textstelle „oder dem Sicherheits-
ausschuss nach § 719 Absatz 4 der Reichsversicherungs-
ordnung“ durch die Textstelle „nach § 22 des Siebten
Buches Sozialgesetzbuch oder dem entsprechend § 11
des Arbeitssicherheitsgesetzes gebildeten Arbeits-
schutzsausschuss“ ersetzt.

b) In Absatz 5 wird die Textstelle „§ 1552 Absatz 3 der
Reichsversicherungsordnung“ durch die Textstelle 
„§ 193 Absatz 5 des Siebten Buches Sozialgesetzbuch“
ersetzt.

40. § 94 erhält folgende Fassung:

„§ 94 

Vereinbarungen mit den Spitzenorganisationen der
Gewerkschaften und Berufsverbände

(1) In den Fällen, in denen das Recht des Personalrats 
auf Mitbestimmung durch eine allgemeine Regelung der
obersten Dienstbehörde eingeschränkt ist oder einge-
schränkt werden soll, ist die allgemeine Regelung mit den
Spitzenorganisationen der zuständigen Gewerkschaften
und Berufsverbände verbindlich zu vereinbaren; die Ver-
einbarung kann durch den Senat ganz oder teilweise aufge-
hoben werden. § 100 des Hamburgischen Beamtengesetzes
bleibt unberührt.

(2) Anzustreben ist eine einvernehmliche, sachgerechte
Einigung. Kommt eine allgemeine Regelung nicht
zustande, kann sie abweichend von Absatz 1 durch den
Senat getroffen werden, nachdem die oberste Dienst-
behörde oder die beteiligten Spitzenorganisationen die
Verhandlungen unter Angabe der hierfür maßgeblichen
Gründe schriftlich für gescheitert erklärt haben. Die 
oberste Dienstbehörde kann allgemeine Regelungen, die
keinen Aufschub dulden, bis zum Abschluss einer Verein-
barung nach Absatz 1 vorläufig treffen.“

41. In § 96 wird die Textstelle „, des § 87 Absatz 1 und des § 89
Absatz 1“ durch die Textstelle „ und des § 87 Absatz 1“
ersetzt. 

42. § 97 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Nummer 1 wird die Bezeichnung „§ 86
Absatz 1 Nummer 6“ durch die Bezeichnung „§ 87
Absatz 1 Nummer 18“ ersetzt.

b) In Absatz 4 wird die Textstelle „sowie § 77“ durch die
Textstelle „, § 77 sowie § 78 a“ ersetzt.

43. In § 99 Absatz 3 wird die Bezeichnung „§ 81 Absatz 3 
Satz 3“ durch die Bezeichnung „§ 81 Absatz 3 Satz 4“
ersetzt. 

44. In § 101 Absatz 3 werden die Wörter „Angestellter oder
Arbeiter“ durch das Wort „Arbeitnehmer“ ersetzt.

A r t i k e l  2

Neuntes Gesetz zur Änderung 
des Hamburgischen Richtergesetzes

Das Hamburgische Richtergesetz vom 2. Mai 1991 
(HmbGVBl. S. 169), zuletzt geändert am 18. Februar 2004
(HmbGVBl. S. 69, 90), wird wie folgt geändert:

1. Hinter § 48 wird folgender § 48 a eingefügt:

„§ 48 a

Behandlung personenbezogener Unterlagen 

(1) Unterlagen mit personenbezogenen Daten, die anläss-
lich eines Mitbestimmungsverfahrens zur Verfügung
gestellt wurden, sind nach dessen Abschluss zurückzu-
geben. Ihre Sammlung, fortlaufende aktenmäßige Auswer-
tung sowie die Speicherung der in ihnen enthaltenen
Daten in Dateien durch den Richterrat ist unzulässig.

(2) Unterlagen des Richterrats, die personenbezogene
Daten enthalten (zum Beispiel Niederschriften, Personal-
listen), sind vor unbefugter Einsichtnahme zu schützen,
aufzubewahren und spätestens nach Ablauf einer weiteren
Amtsperiode des Richterrats dem Staatsarchiv anzubieten.
Sie sind zu vernichten, wenn sie nicht vom Staatsarchiv
übernommen werden. Das Gericht hat dem Richterrat ge-
eignete Sicherungseinrichtungen zur Verfügung zu stellen.“

2. § 49 erhält folgende Fassung:

„§ 49

Inhalt und Verfahren bei der Mitbestimmung

(1) Eine der Mitbestimmung des Richterrats unterliegende
Maßnahme kann nur mit seiner Zustimmung getroffen wer-
den, soweit in diesem Gesetz nichts anderes bestimmt ist.

(2) Der Richterrat kann seine Zustimmung für bestimmte
Einzelfälle oder Fallgruppen im Voraus erteilen.

(3) Das Gericht unterrichtet den Richterrat von der be-
absichtigten Maßnahme und beantragt seine Zustim-
mung; der Antrag ist zu begründen. Der Beschluss des
Richterrats ist dem Gericht innerhalb von drei Wochen
nach dem Eingang des Antrags mitzuteilen und bei Ab-
lehnung der beabsichtigten Maßnahme zu begründen. Das
Gericht kann die Frist in dringenden Fällen auf eine
Woche abkürzen. Die Zustimmung gilt als erteilt, wenn
der Richterrat sie nicht innerhalb der Frist schriftlich
unter Angabe von Gründen verweigert oder die aufgeführ-
ten Gründe offenkundig keinen unmittelbaren Bezug zur
Mitbestimmung nach den §§ 55 und 56 haben.

(4) Beantragt der Richterrat eine der Mitbestimmung
unterliegende Maßnahme, hat er sie dem Gericht vorzu-
schlagen und den Vorschlag zu begründen. Das Gericht
gibt dem Richterrat innerhalb von zwei Wochen nach dem
Eingang des Antrags seine Entscheidung bekannt oder
erteilt, falls eine Entscheidung innerhalb der Frist nicht
möglich ist, einen Zwischenbescheid. Bei Erteilung eines
Zwischenbescheids ist die Entscheidung unverzüglich,
spätestens aber innerhalb von drei Monaten nach dem
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Ablauf der Frist des Satzes 2 zu treffen. Eine Ablehnung
der beantragten Maßnahme und ein Zwischenbescheid
sind zu begründen.“

3. § 50 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:
„(1) Kommt es über eine der Mitbestimmung unter-
liegende Maßnahme zwischen dem Gericht und dem
Richterrat nicht zur Einigung oder erklärt sich das
Gericht nicht innerhalb der Frist des § 49 Absatz 4 Satz 2
oder Satz 3, so kann innerhalb von zwei Wochen nach der
Feststellung der Nichteinigung oder dem Ablauf der Frist
schriftlich die Schlichtungsstelle angerufen werden.“

b) In Absatz 2 Satz 1 wird der Punkt am Ende durch
folgende Textstelle ersetzt:
„und soll innerhalb von zwei Wochen nach ihrer An-
rufung tagen.“

4. §§ 51, 55 bis 57 und 59 erhalten folgende Fassung:

„§ 51

Einigungsstelle

(1) Wenn der Schlichtungsversuch scheitert, kann inner-
halb von zwei Wochen nach dem Scheitern des Schlich-
tungsversuchs schriftlich unter Angabe von Gründen die
Einigungsstelle angerufen werden. Die Einigungsstelle
kann auch angerufen werden, wenn die Schlichtungsstelle
nicht innerhalb von zwei Wochen nach der Anrufung
getagt hat.

(2) Die Einigungsstelle wird bei der obersten Dienst-
behörde gebildet. Sie besteht aus je drei von ihr und dem
Richterrat bestellten Beisitzern sowie einem unpartei-
ischen Vorsitzenden, auf dessen Person sich beide Seiten
einigen. Kommt eine Einigung über die Person des Vor-
sitzenden innerhalb von drei Wochen nach der Anrufung
der Einigungsstelle nicht zustande, bestellt ihn die oberste
Dienstbehörde nach der Reihenfolge auf einer zwischen
ihr und den Berufsverbänden der Richter vereinbarten
Liste oder, wenn eine Liste nicht besteht, der Präsident der
Bürgerschaft. Der nach Satz 2 zu bestimmende Vor-
sitzende darf nicht dem Gericht angehören, das die Maß-
nahme beabsichtigt oder dessen Richterrat die Maßnahme
beantragt hat. In gemeinsamen Angelegenheiten nach § 58
gilt § 50 Absatz 3 entsprechend.

(3) Der Vorsitzende beruft die Einigungsstelle innerhalb
von zwei Wochen nach seiner Bestellung zu einer Sitzung
ein. Die Verhandlung der Einigungsstelle ist nicht öffent-
lich. Dem Gericht und dem Richterrat ist Gelegenheit 
zur mündlichen Äußerung zu geben, wenn sie sich nicht
auf eine schriftliche Äußerung verständigen. Auf Antrag
der Mehrheit der Mitglieder der Einigungsstelle können zu
einzelnen Punkten sachkundige Personen gehört werden.

(4) Die Einigungsstelle beschließt nach mündlicher Be-
ratung mit Mehrheit. Der Beschluss soll in der ersten
Sitzung gefasst werden. Die Einigungsstelle kann den
Anträgen der Beteiligten auch teilweise entsprechen.

(5) Der Beschluss der Einigungsstelle ist den Beteiligten
mit schriftlicher Begründung bekannt zu geben.

(6) In den Fällen des § 55 ersetzt der Beschluss der Eini-
gungsstelle die Einigung, soweit nachstehend nichts an-
deres bestimmt ist. Die oberste Dienstbehörde kann
Beschlüsse der Einigungsstelle, die wegen ihrer Auswir-
kungen auf das Gemeinwesen die Regierungsverantwortung

wesentlich berühren, innerhalb einer Woche nach der Be-
kanntgabe dem Senat zur endgültigen Entscheidung vorle-
gen. Die endgültige Entscheidung ist schriftlich abzufassen
und zu begründen sowie den Beteiligten bekannt zu geben.

(7) In den Fällen des § 56 Absatz 1 beschließt die Eini-
gungsstelle, wenn sie sich nicht der Auffassung der ober-
sten Dienstbehörde anschließt, eine Empfehlung an den
Senat. Dieser entscheidet sodann endgültig. Absatz 6 
Satz 3 gilt entsprechend.“

„§ 55

Mitbestimmung

Der Richterrat hat, außer bei einer Regelung durch
Rechtsvorschriften oder einer allgemeinen Regelung der
obersten Dienstbehörde, in folgenden sozialen Angelegen-
heiten mitzubestimmen:

1. Aufstellung von Urlaubsplänen und Festlegung der zeit-
lichen Lage des Erholungsurlaubs im Einzelfall, falls
zwischen dem Gericht und dem Richter keine Überein-
stimmung erzielt wird,

2. Regelung der Ordnung in dem Gericht, soweit hiervon
Richter betroffen sind,

3. Gestaltung der Arbeitsplätze,

4. Festsetzung von Vergütungssätzen für Nebentätigkeiten,

5. Ablehnung von Vorschüssen, 

6. Gewährung von Unterstützungen und entsprechenden
sozialen Zuwendungen,

7. Errichtung, Verwaltung und Auflösung von Sozial-
einrichtungen ohne Rücksicht auf ihre Rechtsform,

8. Maßnahmen zur Verhütung von Dienstunfällen, 
Berufskrankheiten und sonstigen Gesundheitsschä-
digungen.

§ 56

Eingeschränkte Mitbestimmung und sonstige Beteiligung

(1) Der Richterrat hat, außer bei einer Regelung durch
Rechtsvorschriften oder einer allgemeinen Regelung der
obersten Dienstbehörde, in folgenden personellen und
sozialen Angelegenheiten mitzubestimmen:

1. Ablehnung von Anträgen auf Ermäßigung des Diens-
tes, Teilzeitbeschäftigung und Beurlaubung, Widerruf
der Bewilligung, Versagung der Änderung des Um-
fangs der Ermäßigung des Dienstes und der Teilzeit-
beschäftigung sowie Versagung der Rückkehr zur Voll-
zeitbeschäftigung, zur Ermäßigung des Dienstes und
zur Teilzeitbeschäftigung,

2. allgemeine Regelungen über Nebentätigkeiten sowie
Entscheidungen im Einzelfall, wenn die Versagung der
Genehmigung oder der Widerruf beabsichtigt ist,

3. Erlass von Disziplinarverfügungen und Ausspruch
schriftlicher Missbilligungen,

4. Bestimmung des Inhalts von Personalfragebogen,

5. Erlass von Beurteilungsrichtlinien,

6. Auswahl von Richtern für die Teilnahme an Veran-
staltungen der beruflichen Fortbildung,

7. Geltendmachung von Ersatzansprüchen,

8. Bestellung von Personal- und Vertrauensärzten,

9. Durchführung der beruflichen Fortbildung mit Aus-
nahme der Gestaltung der Veranstaltungen und der 
Auswahl der Vortragenden,



Freitag, den 27. Januar 200622 HmbGVBl. Nr. 2

10. Regelungen über einen richterlichen Eil- und Not-
dienst, soweit nicht das Präsidium zuständig ist,

11. Einführung oder wesentliche Ausweitung grund-
legend neuer Arbeitsmethoden und wesentliche Än-
derung von Arbeitsmethoden,

12. Einführung, wesentliche Erweiterung oder wesent-
liche Änderung von automatisierter Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten der Richter außerhalb von
Besoldungs-, Gehalts-, Lohn- und Versorgungsleis-
tungen,

13. Einführung, Anwendung, wesentliche Erweiterung
oder wesentliche Änderung von technischen Einrich-
tungen, wenn sie das Verhalten oder die Leistung von
Richtern überwachen sollen,

14. Maßnahmen zur Hebung der Arbeitsleistung,

15. Auflösung, Einschränkung, Erweiterung, Verlegung
und Zusammenlegung von Gerichten oder wesent-
lichen Teilen von ihnen.

(2) Der Richterrat hat, außer bei einer Regelung durch
Rechtsvorschriften oder einer allgemeinen Regelung der
obersten Dienstbehörde, in folgenden personellen Ange-
legenheiten mitzuwirken:

1. Entlassung von Richtern auf Probe oder kraft Auftrags
mit Ausnahme der Fälle, in denen der Richterwahlaus-
schuss die Übernahme in das Richterverhältnis auf
Lebenszeit abgelehnt oder die Richter die Entlassung
selbst beantragt haben,

2. Stellung von Anträgen an die zuständige Behörde, die
Probezeit vor der Beschlussfassung des Richterwahlaus-
schusses über die Übernahme in das Richterverhältnis
auf Lebenszeit zu verlängern,

3. Betrauung mit Aufgaben der Gerichtsverwaltung, sofern
diese nach Dauer und Umfang nicht unerheblich sind,

4. Abordnung ab einer Dauer von einem Jahr; bei kürzerer
Dauer nur, wenn die Abordnung an ein anderes Gericht
wesentlich auch dazu dient, zusätzliche Erkenntnisse
über Eignung und Leistung eines Richters zu gewinnen,

5. Abordnung von Richtern auf Lebenszeit ohne ihre
Zustimmung,

6. Verzicht auf die Ausschreibung von Stellen, die besetzt
werden sollen.

(3) In den Fällen des Absatzes 1 Nummern 1 bis 3 und des
Absatzes 2 Nummern 1 und 2 wird der Richterrat bei Ent-
scheidungen im Einzelfall nur auf Antrag der betroffenen
Richter beteiligt. Das Gericht hat die Richter rechtzeitig
vor Erlass der Maßnahme auf ihr Antragsrecht hinzu-
weisen.

(4) Bei der Bemessung des Personalbedarfs sowie der Auf-
stellung des Organisations- und des Stellenplans des
Gerichts gibt das Gericht dem Richterrat unter Vorlage
von Entwürfen Gelegenheit zur Stellungnahme. Ergibt
sich keine Übereinstimmung, so legt das Gericht die Ent-
würfe mit der Stellungnahme des Richterrats dem zustän-
digen Senator vor.

(5) Vorentwurfspläne und Entwurfspläne für Neu-, Um-
und Erweiterungsbauten des Gerichts sowie für Dienst-
und Aufenthaltsräume sind vor der Einreichung bei der
zuständigen Stelle mit dem Richterrat zu beraten.

(6) Das Gericht und die in § 31 Absatz 2 Nummer 5
genannten Stellen haben den Richterrat oder die von ihm
beauftragten Mitglieder bei allen im Zusammenhang mit

dem Arbeitsschutz und der Unfallverhütung stehenden
Fragen einschließlich aller Besichtigungen sowie bei
Unfalluntersuchungen hinzuzuziehen. Das Gericht hat
dem Richterrat unverzüglich die den Arbeitsschutz und
die Unfallverhütung betreffenden Auflagen und Anord-
nungen der in § 31 Absatz 2 Nummer 5 genannten Stellen
mitzuteilen. Der Richterrat wirkt bei der Bestellung von
Sicherheitsbeauftragten des Gerichts nach § 22 Absatz 1
des Siebten Buches Sozialgesetzbuch mit. An den Bespre-
chungen des Gerichts mit den Sicherheitsbeauftragten
oder dem entsprechend § 11 des Arbeitssicherheitsgesetzes
gebildeten Arbeitsschutzsausschuss nehmen die vom
Richterrat beauftragten Mitglieder teil. Der Richterrat
erhält die Niederschriften über Besichtigungen, Unter-
suchungen und Besprechungen, zu denen er nach den
Sätzen 1 und 3 hinzuzuziehen ist. Das Gericht hat dem
Richterrat die Dienstunfallberichte oder Unfallanzeigen
und die Krankenstatistiken zur Kenntnisnahme vorzu-
legen sowie ihm Abschriften zu überlassen; soweit diese
Angaben über gesundheitliche Verhältnisse einer Person
enthalten, ist deren Zustimmung erforderlich. § 193
Absatz 5 Satz 1 des Siebten Buches Sozialgesetzbuch gilt
entsprechend.

§ 57

Versagungskatalog

Der Richterrat kann in den Fällen des § 56 Absatz 1 Num-
mern 1 bis 3 und 6 bis 8 seine Zustimmung nur verweigern,
wenn

1. die Maßnahme gegen eine Rechtsvorschrift oder eine
allgemeine Regelung der obersten Dienstbehörde 
verstößt oder

2. die begründete Besorgnis besteht, dass durch die Maß-
nahme der betroffene oder andere Richter benachteiligt
werden, ohne dass dies aus dienstlichen oder persön-
lichen Gründen gerechtfertigt ist.

Die Zustimmung gilt als erteilt, wenn der Richterrat sie
unter Angabe von Gründen verweigert, die außerhalb des
Satzes 1 liegen.“

„§ 59

Vereinbarungen mit den Berufsverbänden der Richter

(1) In den Fällen, in denen das Recht des Richterrats auf
Mitbestimmung durch eine allgemeine Regelung der ober-
sten Dienstbehörde eingeschränkt ist oder eingeschränkt
werden soll, ist die allgemeine Regelung mit den Berufs-
verbänden der Richter verbindlich zu vereinbaren, soweit
es sich ausschließlich um Angelegenheiten der Richter
handelt. Die Vereinbarung kann durch den Senat ganz
oder teilweise aufgehoben werden.

(2) Anzustreben ist eine einvernehmliche, sachgerechte
Einigung. Kommt eine allgemeine Regelung nicht
zustande, kann sie abweichend von Absatz 1 durch den
Senat getroffen werden, nachdem die oberste Dienst-
behörde oder die beteiligten Berufsverbände die Verhand-
lungen unter Angabe der hierfür maßgeblichen Gründe
schriftlich für gescheitert erklärt haben. Der Senat kann
allgemeine Regelungen, die keinen Aufschub dulden, bis
zum Abschluss einer Vereinbarung nach Absatz 1 vorläufig
treffen.

(3) In den Fällen, in denen das Recht des Richterrats auf
Mitwirkung durch eine allgemeine Regelung der obersten
Dienstbehörde eingeschränkt ist oder eingeschränkt 
werden soll, wirken die Berufsverbände der Richter mit,
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soweit es sich ausschließlich um Angelegenheiten der
Richter handelt.

(4) Die Berufsverbände der Richter sind bei der Vorbe-
reitung gesetzlicher Regelungen der richterlichen Verhält-
nisse zu beteiligen.

(5) Die Beteiligung wird von der zuständigen Behörde
durchgeführt.“

A r t i k e l  3

Übergangsvorschrift

Die nach bisherigem Recht geltenden Amtszeiten der 
bestehenden Personalräte werden durch dieses Gesetz nicht
berührt. Artikel 1 Nummern 2, 3, 5, 6 Buchstabe a, 8 bis 15, 16
Buchstabe c, 20, 21, 23 Buchstabe b und 44 gilt erstmals für die
nach dem In-Kraft-Treten dieses Gesetzes gewählten Personal-
räte.

Ausgefertigt Hamburg, den 26. Januar 2006.

Der Senat
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Gemäß Senatsbeschluss vom 13. Januar 2006 ist § 1 Num-
mer 3 (Anlage zu § 1 Absatz 1) der Fünfzehnten Verordnung
zur Änderung der Hafenlotstarifordnung vom 20. Dezember
2005 (HmbGVBl. S. 561) wie folgt zu berichtigen:

1. In Nummer 2.2 muss der Gebührensatz statt „38,—“ richtig
„41,—“ heißen.

2. In Nummer 2.3.1 muss der Gebührensatz statt „43,—“
richtig „47,—“ heißen.

3. In Nummer 3.1 müssen die Gebührensätze „11,—“, „18,—“,
„25,—“ und „31,—“ richtig „10,—“, „16,—“, „23,—“ und
„28,—“ heißen.

Hamburg, den 13. Januar 2006.

Die Senatskanzlei

Berichtigung


